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ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
 
Staatsform Parlamentarische Republik 
 13 geographische Regionen; 55 Bezirke (Präfekturen/Nomoi), die gewählten 

Nomarchen unterstehen. 
 

Fläche  131.957 km² 

 
Bevölkerung ca. 11,3 Mio. Einwohner 
 
Städte Athen/Piräus ca. 3,3 Mio. Einwohner 
 Thessaloniki ca. 1 Mio. Einwohner 
 Patras ca. 180.000 Einwohner 
 
Klima Mediterran mit heißen, trockenen Sommern und milden, feuchten Wintern; im 

Norden und Nordosten des Landes macht sich noch der Einfluss des 
kontinentalen Klimas bemerkbar. 

 
 
Land und Leute 
Griechenland (offiziell: Hellas) ist ein mediterranes Gebirgsland am südlichsten Ausläufer der 
Balkanhalbinsel, an Albanien, die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien (FYROM) und 
Bulgarien im Norden, an die Türkei im Osten angrenzend. Von einer Fläche von 131.957 km2 
entfallen rd. 20% auf die etwa 2000 Inseln, von denen nur ein geringer Teil (ca. 10%) permanent 
bewohnt ist. Rund 20% des Landes sind bewaldet (Pinien, Kiefern). Die griechischen Inseln 
umfassen: die Ionischen Inseln (Korfu/Kerkyra, Lefkada, Kefalonia und Zakynthos), die Ägäischen 
Inseln mit Euböa und den Sporaden im Westen der Ägäis, Samothraki, Limnos, Lesbos und 
Thassos im Norden und Nordosten, der Dodekanes-Gruppe im Südosten (u. a. Rhodos), den 
Kykladen bzw. Kreta im Süden. 
 
Neben den Griechen (98%) gibt es kleine religiöse und sprachliche Minderheiten: die muslimische, 
albanische, slavophone und aromunische (vlachische) Minderheit. Seit Beginn der neunziger Jahre 
ist Griechenland Zielland zahlreicher Wirtschaftsmigranten. Im Großraum Athen und in 
Thessaloniki lebt etwa die Hälfte der Landesbevölkerung. Dominierende Glaubensgemeinschaft ist 
die griechisch-orthodoxe Kirche; die muslimische Minderheit (Türken, Roma, Pomaken) lebt v. a. in 
Thrakien. Ca. 4 Mio. Griechen leben im Ausland (USA, Australien). 
 
Historischer Überblick  
1821 begann, vor allem von Russland unterstützt, der Befreiungskampf der Griechen gegen die 
Türken. 1830 entstand der Kleinstaat Griechenland, Otto, Prinz von Bayern, wurde 1833 als König 
Otto I. eingesetzt. Der Traum von der Vereinigung aller Griechen in einem Staat, die sog. „Große 
Idee“, war bis 1922 die bestimmende Doktrin der Außenpolitik. Große Gebietszugewinne gelangen 
in den Balkankriegen 1912/1913, als das Land auf Kosten des osmanischen Reiches und 
Bulgariens das heutige griechische Mazedonien und Thrakien hinzu gewannen. 1916, zwei Jahre 
nach Ausbruch des 1. Weltkriegs, erklärte Griechenland den Mittelmächten den Krieg. Im Vertrag 
von Sèvres wurden dem Land 1920 das türkische Ost-Thrakien und Izmir (Smyrna) zugesprochen.  
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Daraufhin landete die griechische Armee in Kleinasien, wurde aber 1922 von den Türken besiegt. 
Hunderttausende kleinasiatische Griechen flüchteten („Kleinasiatische Katastrophe“). Insgesamt 
1,5 Mio. Griechen strömten bis Ende der zwanziger Jahre (aus Bulgarien, der Sowjetunion, der 
Türkei) ins Mutterland. Die Muslime Griechenlands (außer West-Thrakien) mussten das Land 
verlassen. Seine heutige Ausdehnung erreichte Griechenland erst nach dem 2. Weltkrieg mit der 
Übernahme des Dodekanes von Italien. 
 
1936 errichtete Ioannis Metaxas eine Diktatur nach faschistischem Vorbild. Der 2. Weltkrieg 
begann für Griechenland mit dem italienischen Angriff (28. Oktober 1940 – Nationalfeiertag). Nach 
der italienischen Niederlage marschierten im Frühjahr 1941 deutsche Truppen im Land ein. 
Deutsche, Italiener und Bulgaren teilten Griechenland in drei Besatzungszonen.  
 
Zahlreiche Widerstandsorganisationen formierten sich, dominierend waren die Truppen der 
kommunistisch kontrollierten EAM - ELAS (Nationale Befreiungsfront-Nationale Befreiungsarmee) 
und der EDES (Griechische Demokratische Nationalarmee). Die Besatzungsmächte reagierten auf 
den Widerstand mit Terror gegen die Zivilbevölkerung. Nach Abzug der Deutschen im Oktober 
1944 kontrollierte die ELAS einen Großteil Griechenlands. Im Dezember 1944, bzw. 1946-1949, 
kam es zum Bürgerkrieg zwischen Regierungstruppen und der kommunistischen „Demokratischen 
Armee“. Britische, später amerikanische Unterstützung (Truman-Doktrin) gaben 1949 den 
Ausschlag zugunsten der Regierungstruppen. Viele Anhänger der Kommunisten flohen ins Exil 
und kehrten erst nach dem Fall der Obristen-Diktatur 1974 in die Heimat zurück.  
 
Politische Turbulenzen und instabile demokratische Regierungen erleichterten 1967 den Putsch 
der griechischen Obristen. Im Sommer 1974 mussten sie nach der Landung türkischer Truppen 
auf Zypern die Macht abgeben – die griechischen Militärs hatten einen Putsch gegen den 
zypriotischen Präsidenten, Erzbischof Makarios, unterstützt; dieser Putsch hatte die türkische 
Invasion ausgelöst. Konstantinos Karamanlis, bereits in den 50er- und 60er-Jahren 
Ministerpräsident, bildete eine Übergangsregierung und erlangte bei den folgenden freien Wahlen 
die absolute Mehrheit. Nach einer Volksabstimmung wurde die Monarchie abgeschafft. Seit 1981 
ist das Land EU-Mitglied. Das Parlament zählt 300 Abgeordnete (Ein-Kammer-System); es bestellt 
das Staatsoberhaupt – seit März 2005 Karolos Papoulias.  
 
Bei den vorgezogenen Parlamentswahlen am 4. Oktober 2009 siegte die sozialistische PASOK 
(Panhellenische Sozialistische Bewegung) unter Georgios Papandreou mit 44,9 Prozent der 
Stimmen (160 Parlamentssitze). Die bislang regierende konservative ND (Nea Dimokratia) unter 
Kostas Karamanlis kam auf lediglich 33,5 Prozent der Stimmen (91 Sitze). Drittstärkste politische 
Kraft ist die Kommunistische Partei (KKE) mit 7,5 Prozent der Stimmen (21 Sitze), weiters sind im 
Parlament die rechtspopulistische LAOS (Sammlung des orthodoxen Volkes, 5,6 %, 15 Sitze) und 
die Linke Allianz (4,6 %, 13 Sitze) vertreten. 
 
Mitgliedschaft in wirtschaftlich relevanten internationalen Organisationen 
IWF, WTO (GATT), OECD, EU, EWU, Lugano-Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit 
und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen. 
 
Abkommen mit Deutschland 
 Deutsch-Griechisches Abkommen vom 04. November 1961 (Vertrag über gegenseitige 

Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen, Vergleichen und 
öffentlichen Urkunden in Zivil- und Handelssachen) 

 Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Griechenland zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerverkürzung bei den Steuern vom 
Einkommen und vom Vermögen sowie bei der Gewerbesteuer 

 Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Griechenland über soziale 
Sicherheit (25. April 1961) 
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 Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Griechenland über den Schutz 
von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen geographischen 
Bezeichnungen vom 16. April 1964 (BGBl 1965 II S. 177)  

 Übereinkommen zwischen Deutschland und Griechenland über die Besteuerung des 
beweglichen Nachlassvermögens 

 
 
 
 
 
 
 
 
WIRTSCHAFTSINFORMATIONEN 
 
Griechenland hat in den letzten Jahrzehnten große Anstrengungen unternommen, Wirtschaft und 
Lebensstandard an die Kernländer der Europäischen Union (EU) heranzuführen. Einen Erfolg 
verbuchte die griechische Regierung 2001 mit dem Eintritt des Landes in die Eurozone. Die 
ehrgeizigen, durch das dritte Rahmenförderungsprogramm der EU kofinanzierten 
Infrastrukturprojekte und das Bauprogramm für Olympia 2004 lösten in der Folge einen 
imposanten Modernisierungsschub aus. In den vergangenen 13 Jahren lag das BIP-Wachstum mit 
durchschnittlich 3,9 Prozent deutlich über dem Durchschnitt der EU 15. Gestützt wurde die lange 
Wachstumsperiode vor allem von der starken Inlandsnachfrage, die in keinem anderen Land der 
Eurozone so stark stieg wie in Griechenland, dem Ausbau des Dienstleistungssektors und den EU-
Geldern. 2009 erreichte Griechenland mit Verspätung die internationale Wirtschaftskrise, nicht 
zuletzt der Einbruch der Konsumnachfrage führte zu einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 2 
Prozent. 
 
Dem bis 2008 anhaltenden Wachstum standen unübersehbare strukturelle Schwachstellen der 
griechischen Wirtschaft gegenüber, die eine nachhaltige Entwicklung verhinderten. Neben der 
hohen Staatsschuld waren das im Wesentlichen die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit, die hohe 
Abhängigkeit der Wirtschaft vom Privatkonsum, das steigende Budgetdefizit und die ausstehenden 
Reformen der Sozialversicherung und staatlichen Verwaltung. 
 
Mit einem BIP-Rückgang 2 Prozent schnitt Griechenland zwar 2009 besser ab als die meisten 
Länder der Eurozone. Die relativ geringe Rezession war aber vor allem dem Staat zu verdanken, 
dessen Konsum eine kräftige Zuwachsrate verzeichnete (9,6%): Die Entscheidung, trotz 
steigender Defizite eine „expansive“ Investitionspolitik zu verfolgen, um die Wirtschaft im Zeichen 
der Krise anzukurbeln, dazu ein starkes Nachlassen der Steuereinkünfte und starke 
Budgetüberschreitungen auf der Ausgabenseite führten einer explosionsartigen Steigerung des 
griechischen Haushaltsdefizits 2009 auf 13,6 Prozent des BIP. 
 
Die erst im Oktober 2009 gewählte sozialistische Regierung unter Giorgos Papandreou musste, 
auch auf Drängen der EU-Partner, mit extremen Sparmaßnahmen gegensteuern, um das 
Vertrauen der Investoren wieder zu gewinnen und um die Zahlungsunfähigkeit zu vermeiden. 
Unter anderem wurden die Sachbudgets der Ministerien für 2010 um 10 Prozent reduziert und die 
Gehälter der Beamten gekürzt, die Pensionen „eingefroren“, die Mehrwertsteuer von 19 auf 21 
Prozent angehoben und die Sonderverbrauchssteuern auf Alkohol, Benzin und Kfz erhöht. 
 
Die Staaten der Euro-Zone sahen sich gezwungen im Mai 2010 in Kooperation mit dem 
International Monetary Fund ein Hilfspaket zu schnüren, in dem in den kommenden 3 Jahren 
Gelder in der Höhe von 110 Milliarden Euro für Griechenland zur Kreditaufnahme zur Verfügung 
stehen. Im Gegenzug musste sich Griechenland unter anderen zu tiefen Einschnitten bei Löhnen 
und bei der Sozialversicherung verpflichten. So werden die Möglichkeiten von 
Frühpensionierungen eingeschränkt und das Pensionsantrittsalter von Frauen erhöht. Weiters 
sollen die zahlreichen griechischen Kassen in drei Großkassen zusammengefasst werden. 
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Durch das internationale Hilfspaket sollte die Zahlungsfähigkeit Griechenlands für die nächsten 
Jahre gesichert sein. Auch für die Finanzierung wichtiger Infrastruktur-Projekte hat die EU 
beachtliche Summen zur Verfügung gestellt: Im Rahmen des 4. EU-Förderrahmens 2007-2013 
wird Griechenland insgesamt 20,1 Mrd. Euro zur Verfügung stehen  
 
 
Makroökonomische Daten 

  2007  2008s 2009 s 2010 p 
BIP pro Kopf Euro 20.270 21.330 21.250 21.500 
Bruttoinlandsprodukt Mrd. Euro   226,4   239,0   239,7 243,0 
Wachstumsrate BIP, real %       4,0       2,9       -1,1   -0,3 
Inflationsrate %       3,0       4,2       1,3 2,0 
Arbeitslosenquote %       8,3       87,7       9,2 9,8 
Quelle: Bayerische Landesbank, p = Prognose, s = Schätzung 
 
 
 
Bedeutende Wirtschaftssektoren 
Griechenland entwickelt sich zunehmend zu einer Dienstleistungsgesellschaft: Der Anteil des 
Tertiärsektors an der Wertschöpfung beträgt ca. 76%, während der Anteil der Industrie bei etwa 
21%, der des Landwirtschaftssektors bei ca. 3 Prozent liegt.  
 
Wichtig im Dienstleistungsbereich sind vor allem die Tourismuswirtschaft und die Schifffahrt. 
Insgesamt ist der Tourismus einer der treibenden Kräfte der griechischen Wirtschaft (ca. 17% des 
BIP). 2004 bis 2008 konnte der Sektor  nicht zuletzt durch den Werbeeffekt der Olympischen 
Spiele 2004 in Athen zulegen. Im Zeichen der internationalen Krise kam es zu Einbrüchen bei der 
Zahl der Ankünfte, vor allem aber bei den Einnahmen: Während die Zahl der Touristen um ca. 7 
Prozent zurück ging, nahmen die Einkünfte aus dem Tourismus nach Zahlen der Bank of Greece 
um 12 Prozent ab. Traditionell leistungsfähig ist die griechische Seefahrt: Griechische Reeder 
kontrollieren (unter verschiedenen Flaggen) die größte Handelsflotte der Welt. 
 
Ein Motor der griechischen Wirtschaft ist die Bauwirtschaft – sie profitierte am meisten vom 
olympischen Bauprogramm, aber auch von den Fördermitteln der EU (3. Förderrahmen:  
26 Mrd. EUR). Seit 2007 aber haben die Investitionen, vor allem im privaten Hausbau, deutlich 
nachgelassen. 2008 gingen die erteilten Baubewilligungen um 15,6% zurück, das Bauvolumen 
insgesamt um 26,5%. 2009 schrumpfte die Nachfrage weiter (Rückgang der neuen 
Baubewilligungen um 15%). Nach Ausbruch der Schuldenkrise kam die Bautätigkeit Ende 2009 
praktisch zum Stillstand. Die Gelder des 4. EU-Rahmenprogramms ermöglichen jedoch mittelfristig 
eine Umsetzung wichtiger Infrastrukturprojekte, auch die verstärkte Vergabe von Aufträgen als 
PPP-Projekte (private Vorfinanzierung) spricht für eine Wiederbelebung des Marktes zumindest im 
Bereich der Infrastrukturprojekte.  
 
Die in den letzten Jahren stagnierende Industrieproduktion brach 2009 um 9,3 Prozent ein. Die 
dominanten Industriebereiche sind Lebensmittel und Getränke, Papier bzw. Textilien. Weitere 
wichtige Industrien stellen die Mineralölverarbeitung, der Metallbereich (Aluminium), die 
Baustoffindustrie (Zement) und die Chemie-, Pharma- und Kunststoffindustrie dar. 
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AUSSENHANDEL 
 
Der Außenhandel Griechenlands ist EU-orientiert, mit Deutschland und Italien als wichtigsten 
Handelspartnern. An Bedeutung als Absatzmarkt gewannen in den letzten Jahren auch die 
Nachbarländer am Balkan (v. a. Bulgarien) sowie die Türkei. 
 
Führende Exportgüter sind Mineralölprodukte, Pharmaprodukte und bearbeiteten Waren 
(Textilien), gefolgt von Eisen-, Stahl- und Kupferprodukten, Nahrungsmitteln. Importiert werden 
Konsum- und Investitionsgüter, Nahrungsmittel, Rohstoffe, Brenn- und Schmierstoffe. 
 
 
Griechenland 
(in Mrd. Euro) 

2007 2008s 2009 s 2010 p 

Export  17,4  19,8  15,5 16,3 
Import  58,9  63,9  46,5 45,8 
Saldo -41,5 -44,1 -31,0 -29,5 
Quelle: Bayerische Landesbank, p = Prognose 
 
 
Wichtigste Handelspartner 

Import 
2009 

(in Mrd. EUR)
Anteil
(in %) 

Export 
2009 

(in Mrd. EUR)
Anteil
(in %) 

Deutschland 5,37 14 Deutschland 1.597 11 
Italien 4,98 13 Italien 1,45 11 
Südkorea 2,39 6 USA  0,67 5 
Frankreich 2,37 6 Großbritannien  0,57 4 
Niederlande 2,36 6 Türkei 0,54 4 
Quelle: Export Research Centre Greece  (KEEM) 2010 
 
 
Wichtigste Im- und Exportprodukte  

Import 
2008 

(in Mrd. EUR)
Anteil
(in %) 

Export 
2007 

(in Mrd. EUR)
Anteil
(in %) 

Maschinen und 
Fahrzeuge 

17,25 27 
Sonstige 
Vorerzeugnisse 

4,00 23 

Chemische 
Erzeugnisse  

8,95 14 
Nahrungsmittel und 
lebende Tiere 

2,78 16 

Vorerzeugnisse  8,3 13 
Maschinen und 
Fahrzeuge  

2,44 14 

Fertigerzeugnisse 8,3 13 
Chemische 
Enderzeugnisse  

2,26 13 

Nahrungsmittel u. 
lebende Tiere 

5,75 9 
Sonstige 
Fertigerzeugnisse 

1,91 11 

Quelle: Der Fischer Weltalmanach 2010 
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AUSSENHANDEL MIT DEUTSCHLAND 
 

Deutschland ist seit Jahren neben Italien Griechenlands wichtigster Handelspartner. 2008 
erreichten die deutschen Warenausfuhren einen Wert von 8,3 Mrd. Euro. Zugleich ist Deutschland 
eindeutig wichtigster Kunde der griechischen Exporteure; annähernd 10 % aller griechischen 
Produkte gingen nach Deutschland (1,9 Mrd. Euro / 2008). Das Gesamtvolumen des deutsch-
griechischen Handels belief sich damit auf 10,2 Mrd. Euro. 

Textilien, Erdölprodukte, Tabak, Olivenöl, Obst, Zement, Tomatenprodukte und Aluminium sind die 
wichtigsten Ausfuhrgüter Griechenlands. Zu den wichtigsten Einfuhrgütern aus Deutschland 
gehören Fahrzeuge, Maschinen und andere technische Erzeugnisse, Erdöl und Erdölprodukte, 
Nahrungsmittel sowie Rohstoffe. 

Neben den USA, den Niederlanden und der Schweiz gehört Deutschland auch zu den wichtigsten 
Investoren in Griechenland. Derzeit sind cirka 130 deutsche Unternehmen mit über 19.000 
Beschäftigten und einem Gesamtumsatz von rund 6,9 Mrd. Euro (Stand: 2006) in Griechenland 
tätig. In den letzten Jahren sind Großprojekte wie die Athener Metro und der neue Athener 
Flughafen in Sparta unter maßgeblicher Beteiligung deutscher Firmen erfolgreich durchgeführt 
worden. An den Bauvorhaben im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen 2004 haben sich 
cirka 50 deutsche Unternehmen beteiligt. 

 
Deutschland – 
Griechenland 
(in Mio. Euro) 

2007 2008 2009 

Export 7.896 8.254 6.657 
Import 2.065 1.935 1.853 
Saldo 5.831 6.319 4.804 
Quelle: Statistisches Bundesamt 
 
 
Die 5 wichtigsten Im- und Exportprodukte Deutschlands von bzw. nach Griechenland 

Importprodukte 
2009 

(in Tsd. Euro) 
Anteil
(in %)

Exportprodukte 
2009 

(in Tsd. Euro) 
Anteil 
(in %) 

Pharmazeutische und 
ähnliche Erzeugnisse 

325.685 17,57 
Kraftwagen und 
Kraftwagenteile 

1.084.965 16,29 

Nahrungsmittel und 
Futtermittel 

310.481 16,75 Sonstige Waren 729.425 10,95 

Sonstige Waren 305.380 16,47 
Pharmazeutische und 
ähnliche Erzeugnisse

686.196 10,31 

Erzeugnisse der 
Landwirtschaft, 
gewerblichen Jagd 

181.476 9,79 
Nahrungsmittel und 
Futtermittel 

665.714 9,99 

Metalle 145.250 7,83 
Chemische 
Erzeugnisse 

581.766 8,73 

Quelle: Statistisches Bundesamt 
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AUSSENHANDEL MIT BAYERN 
 
Bayern – 
Griechenland 
(in Mio. Euro) 

2006 2007 2008 2009 

Export 1.303 1.335          1.285 936 
Import              447    433 425 377 
Saldo   856     902 860 559 
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 
 
Die 5 wichtigsten Im- und Exportprodukte Bayerns von bzw. nach Griechenland 

Importprodukte 
2009 

(in Tsd. Euro) 
Anteil
(in %)

Exportprodukte 
2009 

(in Tsd. Euro) 
Anteil 
(in %) 

Erzeugnisse der 
Landwirtschaft und 
Jagd 

86.416 22,88 
Kraftwagen und 
Kraftwagenteile 

275.033 29,36 

Sonstige Waren 73.361 19,42 Sonstige Waren 128.691 13,73 

Bekleidung 46.510 12,31 
Nahrungsmittel und 
Futtermittel 

101.651 10,85 

Pharmazeutische und 
ähnliche Erzeugnisse 

39.931 10,57 Maschinen 86.774 9,26 

Nahrungsmittel und 
Futtermittel 

39.694 10,51 
Elektrische 
Ausrüstungen 

70.694 7,54 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 
 
 
 
 
 
INFORMATIONEN ZUR GESCHÄFTSABWICKLUNG UND MARKTBEARBEITUNG 
 
Trend vom reinen Preismarkt zu einem gewissen Qualitätsbewusstsein. Unverminderte Bedeutung 
persönlicher Kontakte. 
 
Nach wie vor ist Griechenland in erster Linie ein Preismarkt. Die Investitionsbereitschaft vieler 
Unternehmen ist zwar gestiegen, aber der Mangel an weitreichender Planung bzw. 
Rentabilitätsberechnungen erschwert es, Produkte mit höherer Qualität im Sinne von längerer 
Lebensdauer und größerer Belastbarkeit abzusetzen, insbesondere, wenn billigere Alternativen 
bestehen. Im Konsumgüterbereich allerdings zeichnet sich eine Trendwende ab: Das 
Markenbewusstsein ist, besonders bei Jugendlichen, ungewöhnlich stark entwickelt. Die Ausgaben 
hierfür liegen oft höher, als das Familieneinkommen erwarten ließe. 
 
Landes- und Geschäftssprache 
Die Landessprache ist Neugriechisch, die Geschäftssprache ist vorwiegend Englisch, seltener 
Deutsch und Französisch. 
 
Maße und Gewichte 
metrisch 
 
Normen 
Anlehnung an EG-(DIN-)Normen. 
Europäische und internationale Normen erweitern Absatzmärkte. Normen senken 
Transaktionskosten und fördern die Zusammenarbeit. 
Das DIN ist die für die Normungsarbeit zuständige Institution in Deutschland und vertritt die 
deutschen Interessen in den weltweiten und europäischen Normungsorganisationen. Rund um die 
zentrale Dienstleistung der Normung bietet das DIN, in der Regel über den Beuth Verlag, eine 

Ein Service des AUSSENWIRTSCHAFTSZENTRUMS BAYERN   
in Zusammenarbeit mit AUSTRIAN TRADE der AUSSENWIRTSCHAFT ÖSTERREICH (AWO) 

 



 11

Reihe von Dienstleistungen an, die den Zugang zur Normung und zu Normungsverfahren, zu den 
Normen und Norminhalten erleichtern: Kongresse, Tagungen, Lehrgänge, Seminare, Beratung und 
Auskunft. Kontakt: Deutsches Institut für Normung e. V., Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin, Tel: 
+49(0)30-26010, Fax: +49(0)30-26011231, E-Mail: postmaster@din.de, Internet: www.din.de 
 
Währung 
Euro, 1 EUR = 100 Cent 
 
Preiserstellung 
In EUR, ab Werk oder frei Frachtführer bzw. frachtfrei oder frachtfrei versichert, Fracht, 
Versicherungsprämien sind gesondert auszuweisen. Angebot (Proformarechnung) u. Faktura 
müssen preislich genau übereinstimmen. 
 
Zahlungskonditionen 
 Akkreditiv (Irrevocable and confirmed L/C): 

Sicherste Zahlungsform, aufgrund der hohen L/C-Spesen jedoch von griechischen 
Geschäftspartnern selten akzeptiert. 

 Bankgarantie: 
Bei Gewährung durch die Bank eine billige Alternative zum Akkreditiv. 

 Wechsel: 
Relativ gute Absicherung, falls ausreichende Bonität des Abnehmers (vorherige Anforderung 
einer Bonitätsauskunft!). Bei Nichthonorierung verkürztes Wechselverfahren möglich. 

 Scheck 
Bei Nichthonorierung von Schecks kann Betrugsanzeige erstattet werden. Vordatierte, oft 
mehrmals indossierte Schecks, die unter Einschaltung des Vertreters auch beim Import 
verwendet werden können, sind ein beliebtes, wenn auch sehr riskantes  Zahlungsmittel – 
Vorsicht ist geboten! 

 Dokumenteninkasso (Cash against Documents - CAD) 
Beliebt, da kostengünstige Zahlungsform. Nicht auszuschließen ist allerdings das 
Abnahmerisiko (Kunde übernimmt Ware nicht und diese muss entweder anderweitig verwertet 
oder zurückgeschickt werden), daher nur bei bewährten Geschäftsverbindungen bzw. 
renommierten Partnern empfehlenswert. 

 Promissory Note 
 Eigenwechsel, abstrakt, übertragbar, kann gerichtlich geltend gemacht werden. Bei 

Nichtbezahlung verkürztes Wechselverfahren, wenn eine Strafgebühr bezahlt wird. 
Formvorschrift: Erwähnung der Bezeichnung "Eigenwechsel" (Promissory Note) im Text, 
Formulierung ohne Bezug auf Grundgeschäft. 

 Promissory Letter 
Schuldanerkenntnis; vom Grundgeschäft abhängig, daher auch Einreden aus dem 
Grundgeschäft möglich (unter Vorlage weiterer Dokumente). Einklagbar, aber nicht im 
Wechselverfahren.  

 Offene Rechnung 
 Absolut unübliche und höchst riskante Vorgangsweise, dringend abzuraten. 
 Vorauszahlungen/Anzahlungen 

Rechtlich möglich; allerdings in der Praxis beim griechischen Geschäftspartner kaum 
durchsetzbar. 

 
 
Zu beachten ist auch die Möglichkeit einer Exportkreditversicherung. Dafür steht Ihnen in Bayern 
der private Versicherungsmarkt (Atradius, AKA, Coface) sowie die LfA Förderbank Bayern und das 
staatliche Exportgarantiesystem Euler Hermes oder KfW zur Verfügung. Während der private 
Versicherungsmarkt schwerpunktmäßig im Bereich der sog. „marktfähigen“ Risiken tätig ist, 
können bei Euler Hermes „nicht marktfähige“ Risiken unter Deckung genommen werden. 
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Als „nicht marktfähig“ gelten Risiken außerhalb der EU und OECD mit Ausnahme von Südkorea, 
Mexiko und Türkei bzw. wenn die Risikodauer (Produktionszeitraum + Kreditlaufzeit) mehr als zwei 
Jahre beträgt. 
 
 
Empfohlene Vertriebswege 
Hilfe bei der Suche nach Geschäftspartnern erhält man bei der Deutsch-Griechischen Industrie- 
und Handelskammer Athen http://griechenland.ahk.de 
Bestellung eines Vertreters bzw. Alleinimporteurs ist üblich, da so die erforderliche persönliche 
Kundenbetreuung in der Regel besser gewährleistet ist und auch bei Problemen in der Abwicklung 
oder Zahlungsverzögerungen der Vertreter umgehend Kundenkontakt aufnehmen kann. Vor 
Bestellung eines Vertreters ist persönliches Kennenlernen des Bewerbers, eine Bonitätsauskunft 
über seine Firma sowie Augenschein dringend anzuraten. Die übliche Form der 
Vertretungsvergabe ist eine Generalvertretung für ganz Griechenland (mit Sitz in Athen, im 
Idealfall Filialen über Griechenland verteilt, zumindest in Thessaloniki). Einzelne 
Gebietsvertretungen sind möglich.  
Das griechische Vertreterrecht ist mit der EU-Gesetzgebung harmonisiert. Für die 
Rechtswirksamkeit eines Vertretervertrages ist die Schriftlichkeit nicht Voraussetzung (Gesetz 
3557/2007). Es ist dringend zu empfehlen, die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien im 
Vertrag umfassend und eindeutig festzulegen. 
 
Bonitätsauskünfte 
Auskünfte werden gegen Verrechnung von der Deutsch-Griechischen Industrie- und 
Handelskammer http://griechenland.ahk.de/ gerne besorgt.  
 
Forderungseintreibung 
Die Deutsch-Griechische Industrie- und Handelskammer kann versuchen, Ihre Forderungen 
außergerichtlich einzutreiben, indem sie den Schuldner kontaktiert und sich bis zu drei Monaten 
um die Begleichung Ihrer Forderungen bemüht. Hierzu braucht die Deutsch-Griechische Industrie- 
und Handelskammer jedoch zunächst den gesamten Schriftverkehr in Kopie, die Rechnungen ggf. 
eine separate Zinsrechnung zugesendet, so dass die Rechtslage überprüft werden kann. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter http://griechenland.ahk.de/  → Recht und Steuern → 
Inkasso 
 
Werbung 
Tages-, Wirtschaftszeitungen, Magazine, Fachzeitschriften, eventuell Radio, TV, Messeteilnahme, 
zunehmend Internet. 
 
Elektrischer Strom 
220 V Wechselstrom, 50 Hz (einfache und Schukostecker) 
 
Wichtigste Zeitungen 
 
Wirtschaftsblätter: 
 NAFTEMBORIKI, Lenorman 205, 104 42 Athen (täglich)  
 EXPRESS, Amaroussiou-Halandriou 16, 151 25 Maroussi/Athen (täglich)  
 KERDOS, Leof. Kifissias 178, 152 31 Halandri/Athen (täglich) 
 
Tageszeitungen 
 ELEFTHEROTYPIA, Minoos 10-16, GR-117 43 Neos Kosmos/Athen 
 TA NEA, Michalakopoulou 80, GR-115 28 Athen  
 KATHIMERINI, Ethn. Makariou & Dim. Falireos 2, GR-185 47 Piraeus 
 ETHNOS, Emm. Benaki 1-5 & Ag. Nektariou, GR-152 38 Metamorfossi Halandriou/Athen 
 TO VIMA, Michalakopoulou 80, GR-115 28 Athen 
 MAKEDONIA, Monastiriou 85, GR-546 27 Thessaloniki 
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e-trade-center (www.e-trade-center.com)  
Das e-trade-center ist die zentrale Geschäftskontaktbörse für grenzüberschreitende 
Kooperationen, Waren, Dienstleistungen und Consulting. Direkt über das Internet können hier rund 
um den Globus Geschäftsangebote veröffentlicht und abgefragt werden, kostenlos und 
unkompliziert. 
 
Die Vorteile des e-trade-centers für Geschäftskontakte: 
 Inserieren auf einer weltweit beworbenen Plattform  
 Direkter, unbürokratischer Kontakt zu neuen Geschäftspartnern  
 Keine überflüssigen Mehrfachanschreiben  
 Leichtes Auffinden Ihres Angebots durch einfache Suchkriterien  
 Zeitgemäße Form des E-Business  
 
Weitere Informationen finden Sie bei Ihrer örtlichen IHK oder Handwerkskammer oder unter 
www.auwi-bayern.de → Ansprechpartner. 
 
 
Griechenland im Internet 
Griechenland Zeitung (Deutsch)  www.griechenland.net  
Athens News (Englisch)  www.athensnews.gr 
Kathimerini (Englisch)  www.ekathimerini.com 
Internet Guide (Suchmaschinen)  www.robby.gr 
Gelbe Seiten  www.xo.gr 
Griechisch für Reisende  http://www.travlang.com/languages/c

gi-bin/langchoice.cgi  
Restaurantführer, Tourismus  http://www.fodors.com/miniguides 
Griechische Nachrichtenagentur  www.ana-mpa.gr  

Hotelführer „All Greek Hotels and Apartments“  www.hotels-in-greece.gr 

Griechisches Außenministerium  www.mfa.gr 

Griechische Nationalbank www.bankofgreece.gr/Pages/en/def
ault.aspx 

Griechenland Zeitung (Deutsch)  www.griechenland.net  

 
 
Wichtigste Messen und Ausstellungen 
 
- Fachmessen in Thessaloniki:  
 Infacoma (Baumaterial): 17.2.-20.2.2011 
 Filoxenia (Fremdenverkehr): 18.-21.11.2010 
 
- Fachmessen in Athen: 
 Energeia/Photovoltaic & Watertec/Envirotec (Wasserwirtschaft, erneuerbare Energien):  
 22.-24.10.2010  
 Xenia (Hotelausstattung) jährlich, 26.-29.11.2010  
 IF.D.T.EX – Int. Food-Drink-Technology Exhibition, 11.-14.02.2011  
 Defendory (Militär. Ausrüstung u. Gerät) alle zwei Jahre, 05.-09.10.2010 
Weitere Hinweise unter http://www.helexpo.gr 
 
Informationen über vom Freistaat Bayern geförderte Messen finden Sie bei Bayern International 
www.bayern-international.de. Einen Überblick über alle Messen gibt es bei AUMA: www.auma.de 
 
 
 

Ein Service des AUSSENWIRTSCHAFTSZENTRUMS BAYERN   
in Zusammenarbeit mit AUSTRIAN TRADE der AUSSENWIRTSCHAFT ÖSTERREICH (AWO) 

 

http://www.e-trade-center.com/
http://www.auwi-bayern.de/
http://www.griechenland.net/
http://www.athensnews.gr/
http://www.ekathimerini.com/
http://www.robby.gr/
http://www.hellasyellow.gr/
http://www.travlang.com/languages/cgi-bin/langchoice.cgi
http://www.travlang.com/languages/cgi-bin/langchoice.cgi
http://www.fodors.com/miniguides
http://www.ana-mpa.gr/
http://www.hotels-in-greece.gr/
http://www.mfa.gr/
http://www.bankofgreece.gr/Pages/en/default.aspx
http://www.bankofgreece.gr/Pages/en/default.aspx
http://www.griechenland.net/
http://www.helexpo.gr/
http://www.bayern-international.de/
http://www.auma.de/


 14

 
 
Bedeutende Geschäftsbanken: 
 
Notenbank: 
BANK OF GREECE S.A., Leoforos Elefth. Venizelos 21, GR-102 50 Athen 
T +30 210 3201111, F +30 210 3232239, + 30 210 3232816 
 
Bedeutende Geschäftsbanken: 
THE NATIONAL BANK OF GREECE S.A., Aiolou 86, GR-102 32 Athen  
T +30 210 3341000, F +30 210 3341003 
 
THE COMMERCIAL BANK OF GREECE S.A., Sofokleous 11, GR-105 59 Athen  
T +30 210 3210911, F +30 210 3232116 
 
ALPHA BANK, Stadiou 40, GR-102 52 Athen 
T +30 210 3260000, F +30 210 3265438 
 
BANK OF PIRAEUS, Leoforos Amalias 20 & Souri 5, GR-106 57 Athen 
T +30 210 3335000, F +30 210 3335080 
 
EFG EUROBANK ERGASIAS S.A., Othonos 8 & Fillelinon 1, GR-105 57 Athen  
T +30 210 210-9555000, +30 210 3254195, F +30 210 3247095 
 
CITIBANK, Leoforos Syngrou 52-54, GR-117 41 Athen 
T +30 210 9293000, F +30 210 9245855 
 
AMERICAN EXPRESS BANK LTD, Panepistimiou str., GR-105 64 Athen 
T +30 210 3634211, F +30 210 3224919 
 
  
Bankenvertretungen in Griechenland 
 
 
Deutsche Bank Trust Company Americas  
23A Vassilissis Sofias Avenue 
10674 Athen 
Griechenland 
 
Tel: +30 210 7256-150  
Fax: +30 210 72 32 451 
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INFORMATIONEN ZUM ZOLL- UND AUSSENHANDEL 
 
 
Griechenland ist EU-Mitglied - keine Zölle für Lieferungen aus EU/EFTA - EU-Außenzolltarif 
Für Lieferungen im innergemeinschaftlichen Warenverkehr gibt es grundsätzlich keine 
Zollformalitäten. 
 
 
 
Importbestimmungen 
Gegenüber Drittländern gilt der gemeinsame EU-Außenzolltarif. Das komplizierte Verfahren zur 
Lizenzerteilung sowie die Erstellung einer Exportpreisliste des Lieferanten sind nicht mehr 
erforderlich.  
 
Zoll gegenüber Drittländern 
Für die Tarifierung gilt das harmonisierte System des EU-Zolltarifs. Verzollungsbasis ist der CIF-
Wert, die Verzollungsfrist beträgt 60 Tage. Agrarwaren aus Nicht-EU-Ländern werden mit 
Agrarabgaben belastet. 
 
Sonstige Einfuhrabgaben 
Die Mehrwertsteuersätze betragen am Festland seit 1. Juli 2010:  
 - für Lebensmittel 11 %  
 - für sonstige Waren und Dienstleistungen 23 %  
 - für Bücher und Zeitschriften 6 %.  
Für die Inseln der Ostägäis (z.B. Lesbos, Chios, Samos, Kykladen) und Dodekanes (z.B. Rhodos, 
Kos, Karpathos) beträgt der verminderte Satz 16% bzw. 8% bzw. 4 %. 
 
- Sondersteuern und -verbrauchsabgaben für alkoholische Getränke (außer Wein und Sekt), 
Tabakwaren, Treibstoff und Kfz 
 
Begleitpapiere für den Warenversand 
Üblich sind drei bis fünf Fakturen, davon eine Originalfaktura in englischer, französischer oder 
deutscher Sprache, firmenmäßig unterzeichnet (außer Rechnungen, die per EDV ausgestellt oder 
per Fax übermittelt werden) mit genauer Warenbezeichnung, evtl. Zolltarif, EU-einheitlicher 
handelsstatistischer Nummer, mit genauer Mengenangabe (Nettogewicht), Wert pro Einheit und 
Gesamtpreis in EUR oder sonstiger Währung (bei staatlichen Ausschreibungen ist der Preis in EUR 
auszufüllen). Fracht und Versicherung sind gesondert auszuweisen. 
 
WICHTIG: Auf der Rechnung müssen die UID - Nummern des Lieferanten und des Empfängers 
angeführt werden! 
 
Frachtdokumente 
Konnossement, Airwaybill, Frachtbrief, etc. Bei Warenversand über Drittländer bzw. Zollfreizonen 
T2L bzw. Bestätigung des T2L-Vermerkes auf dem Frachtdokument von der EU-
Außengrenzzollstelle. 
 
Vorschriften für den Versand per Post 
Für Postversand bis 20 kg innerhalb des Zollgebiets der EU ist keine Zollinhaltserklärung 
notwendig. 
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Transitregime (gegenüber Drittländern) 
 Die Versandpapiere etwaiger Transitimporte müssen den Vermerk "in Transit" aufweisen und 

auf die Order einer griechischen Bank, einer Spedition oder des ausländischen Absenders 
lauten. 

 Sie müssen von einer schriftlichen Erklärung des Lieferanten begleitet sein, wonach die Ware 
auf seine Rechnung im Transit nach Griechenland befördert und auf seine Order (bzw. 
Bankorder bzw. Speditionsorder) zur Verfügung gehalten wird und nicht schon verkauft ist. 

 Die maximalen Lagerfristen sind bei Lebensmitteln 12 Monate, bei anderen Waren 18 Monate. 
Darüber hinaus kurzfristige Verlängerungen möglich. Hohe Lagergebühren! In den - 
hoffnungslos überfüllten - Zollfreizonen Piräus, Thessaloniki und Volos zeitlich unbeschränkte 
Lagerung möglich. 

 
Verpackungsvorschriften, Markierung, Ursprungsbezeichnungen 
 
- Außenverpackung: 
Für den Detailverkauf müssen bei bestimmten Verpackungen (Industrieprodukte, Elektrogeräte, 
Klima-, Video- und Stereogeräte, Kosmetika, Pharmazeutika sowie Lebens- und Genussmittel) 
mindestens folgende Angaben auch in griechischer Sprache angegeben sein: 
 
 Name und Anschrift eines in der EU ansässigen Produzenten, Importeurs, Vertreters oder 

Abpackers (Abfüller), 
 Art und Nettomenge der Ware, 
 Verbrauchsdatum bei Medikamenten, Lebensmitteln u.dgl. 
 
- Produktkennzeichnung/-deklaration: 
Gemäß den griechischen nationalen Vorschriften ist die Produktkennzeichnung (Herstellungsland) 
– z.B. das „Made in Austria“ oder „Made in EU“ – für in der Europäischen Union hergestellte 
Produkte oder Geräte zwar empfehlenswert, jedoch nicht bindend. Für Drittlandsprodukte/-geräte 
hingegen ist die Produktbezeichnung „Made in China“ oder „Made in USA“ zwingend. Bei 
Drittlandsprodukten ist z.B. das „Made in China“ auch in der Betriebsanleitung anzugeben, damit 
dies mit der Produktkennzeichnung übereinstimmt. 
 
- Betriebsanleitungen/Gebrauchsanweisungen:  
Die Betriebsanleitungen müssen in griechischer Sprache beigelegt werden, sofern die 
entsprechenden Produkte nicht für eine bestimmte Berufsklasse vorgesehen sind und unabhängig 
davon, ob es sich um EU- oder Drittlandsprodukte handelt. 
Da für die Einhaltung der marktpolizeilichen Einzelhandelsvorschriften der griechische Waren-
Vertriebspartner bzw. Vertreter bzw. Abpacker (Abfüller) verantwortlich ist, sollten mit ihm vor 
Lieferung/Absendung der Ware noch einmal alle Einzelheiten abgestimmt werden. 
 
Besondere Bestimmungen 
 Registrierungspflichtig sind: Kosmetika (vereinfachtes Registrierungsverfahren bei Kosmetika 

mit EU-Ursprung), Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel, Dentalmaterialien. 
 Genehmigungspflicht besteht für: Pharmazeutika (human und veterinär) und 

Pflanzenschutzmittel, Betriebssicherheitszertifikate für Elektrogeräte 
 Für Energy Drinks mit EU-Ursprung bzw. EU-Charakter besteht in Griechenland aufgrund des 

Präzedenzfalles RED BULL – keine Registrierungspflicht. 
 
Behandlung nicht abgenommener Waren aus Drittländern 
Erfolgt keine Abnahme binnen 60 Tagen, wird die Ware nach weiteren 10 Tagen zur 
Zwangsversteigerung ausgeschrieben und bei maximal drei Versteigerungsterminen innerhalb 45 
Tagen angeboten. Der Ersteigerer hat die allfälligen Importabgaben und Lagerkosten ab 
Versteigerungstermin zu zahlen. Kann die nicht abgenommene Ware nicht versteigert werden, 
verfällt sie zugunsten des Fiskus. Die Versteigerungsgefahr kann nur durch die Einlagerung als 
Transitgut abgewendet werden (hohe, zeitlich progressive Lagergebühren!). 
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KORRUPTION – EIN VERMEIDBARES UND GEFÄHRLICHES ÜBEL 
 
Korruption ist kein Kavaliersdelikt oder ein „notwendiges Übel“ im Geschäftsleben, sondern kann 
strafrechtlich relevante Tatbestände erfüllen. Das gesetzliche Umfeld hat sich in letzter Zeit 
deutlich verschärft. 
 
 Aufgrund der OECD- und UN-Konventionen gegen Korruption, des EU-

Bestechungsgesetzes und des deutschen Gesetzes zur Bekämpfung internationaler 
Bestechung (IntBestG) ist Korruption in Deutschland strafrechtlich verfolgbar, auch wenn 
sie im Ausland begangen wurde. 

 Bestechungshandlungen können mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder einer 
Geldstrafe geahndet werden, in besonders schweren Fällen droht sogar eine 
Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren. 

 Darüber hinaus drohen steuerliche Nachforderungen. 
 Ihre Exportversicherung erlischt, wenn das Geschäft durch Korruption zustande kam. 

 
Deshalb sollten Sie folgendes beachten: 
 Entwerfen Sie eine Antikorruptionspolitik für Ihr Unternehmen und schulen Sie Ihre in- und 

ausländischen Mitarbeiter und Vertreter darin. 
 Informieren Sie alle Ihre Geschäftspartner über Ihre Antikorruptionspolitik. 
 Bei Vertreter- und Beraterhonoraren etc. wird auf die Branchenüblichkeit abgestellt. Sollten 

sie unverhältnismäßig hoch sein, können darin versteckte Bestechungsgelder vermutet 
werden.  

 Auch bei Geschenken und sonstigen Zuwendungen ist Vorsicht geboten. 
 
Ausführliche Informationen zu diesem Thema erhalten Sie im Merkblatt „Korruption im 
Auslandsgeschäft“ im Außenwirtschaftsportal Bayern unter:  
http://www.auwi-bayern.de/awp/inhalte/export-geschaefte/Geschaeftsabwicklung/Zoelle-Steuern-
und-Kontrollen/Korruption-im-Auslandsgeschaeft.html 
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RECHTSINFORMATIONEN 
 
EU-harmonisierte mitteleuropäische Rechtsnormen - Prozesse langwierig und sehr formalistisch - 
Einschaltung der Auslandshandelskammer bzw. eines Anwaltes ratsam. 
 
Vertreterrecht 
Es gelten die EU-Bestimmungen (64/224/EEC vom 18.12.1986) – nähere Informationen dazu im 
Außenwirtschaftsportal Bayern www.auwi-bayern.de → Rubrik „Länder“. 
 
Patent-, Marken- und Musterrecht 
Anwaltszwang für die Registrierung von Patenten und Marken (aber nicht bei Mustern)  
 
Patentregister: Organismos Biomichanikis Idioktisias (Organisation für gewerblichen 
Rechtschutz), Geltungsdauer 20 Jahre, kein technisches Prüfungsverfahren im Sinne des 
deutschen Patentrechtes, Internationale Priorität kann geltend gemacht werden. Anmeldung beim 
Europäischen Patentamt München ratsam, aber nicht ausreichend. 
Markenregister: Griechisches Handelsministerium, Geltungsdauer 10 Jahre (jeweils um 10 
weitere Jahre verlängerbar), Schutz wird 24 Stunden nach Eintragung wirksam. 
Musterregister: Organismos Biomichanikis Idioktisias (Organisation für gewerblichen 
Rechtschutz), Geltungsdauer sieben Jahre, internationale Priorität kann geltend gemacht werden. 
 
Wechsel- und Scheckrecht 
Entspricht weitgehend den vergleichbaren deutschen Rechtsnormen. Für die Sicherung der 
Haftung des Ausstellers und der Indossanten ist ein formeller Wechselprotest erforderlich, 
wechselrechtliche Ansprüche gegen Wechselverpflichtete werden als abstrakt behandelt 
(Ausnahme: Einwände des Schuldners). Bei gültigen Wechselakzepten kann kurzfristig ein 
gerichtlicher Zahlungsbefehl erwirkt werden. Vollständiges Ausfüllen des Wechselformulars, 
Unterzeichnen des Ausstellers in Deutschland, Übermittlung an die Griechische Bank nur zur 
Einholung der Unterschrift des Bezogenen ist empfehlenswert. 
 
Eigentumsvorbehalt 
Ein Eigentumsvorbehalt im Kaufvertrag ist möglich, die rechtliche Durchsetzung in der Regel aber 
schwierig (langfristiges Verfahren, Gefahr des Erlöschens durch gutgläubigen Erwerb Dritter). 
 
Produkthaftung 
Es gilt die EU-Richtlinie 85/374, novelliert und veröffentlicht in L 307/29-33 vom 12. November 
1988 (Brüsseler Amtsblatt). Diese Richtlinie wurde ins griechische Recht umgesetzt. 
 
Banküberweisungen 
Für Überweisungen von Deutschland nach Griechenland gilt EU-Recht, das heißt sie sind 
spesenfrei bis 12.500 für den Absender – für den Empfänger fallen allerdings teilweise recht hohe 
Spesen in Griechenland an. Innerhalb der EU ist die Eröffnung von Euro-Konten ohne 
Einschränkungen möglich. 
 
Überweisungen ins Ausland von in Griechenland Ansässigen (Personen mit ständigem Wohnsitz) 
erfordern gemäß der Bank von Griechenland unter anderem eine griechische Steuernummer und 
die Bekanntgabe der Herkunft des Geldes. Der Nachweis (ab EUR 10.000), dass keine 
Steuerschuld besteht, wird von manchen Bankinstituten gefordert - die griechischen Banken 
handhaben Überweisungen allerdings unterschiedlich.  
Bei Überweisungen von Personen ohne ständigen Wohnsitz in Griechenland nach Deutschland 
wird im Allgemeinen nur die Bekanntgabe der Herkunft des Geldes verlangt (zur Verhinderung der 
Geldwäsche). 
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Steuerrecht 
Das griechische Steuerrecht orientiert sich nicht in allem an deutschen Vorgaben, was anhand der 
traditionellen Nähe des Landes zur Rechtskultur Deutschlands vermutet werden könnte. 
 
Arbeitsbestimmungen für Montagearbeiten 
Für Montagearbeiten über drei Monate ist bei der zuständigen Fremdenpolizei ein sog. 
Fremdenausweis zu beantragen. Die griechische Sozialversicherungskarte, die zur 
Inanspruchnahme des staatlichen Gesundheitswesens berechtigt, wird vom griechischen 
Sozialversicherungsträger IKA nach Vorlage der EU-Formulare E 101 und E 111 ausgestellt. Um 
die Sachleistungen des staatlichen Gesundheitswesens in Griechenland in Anspruch nehmen zu 
können, ist die e-card – sie ist gleichzeitig Europäische Krankenversicherungskarte – 
vorzuweisen. 
 
Schiedsgerichtsbarkeit 
Griechenland hat das Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer 
Schiedssprüche (New Yorker Übereinkommen) ratifiziert. Hierin verpflichten sich die 
Vertragsstaaten, auf dem Hoheitsgebiet eines anderen Vertragsstaates ergangene 
Schiedssprüche anzuerkennen und zu vollstrecken. 
 
Die Internationale Handelskammer ist eine weltweit vertretene Organisation und hat aus 
historischem Zufall heraus ihren Sitz in Paris. 

 
Die Schiedsklausel der Internationalen Handelskammer (ICC) lautet: 
  "All disputes arising out of or in connection with the present contract shall be finally settled 

under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more 
arbitrators appointed in accordance with the said Rules."  

 
Die Schiedsklausel ist auch noch in vielen anderen Sprachen verfügbar. 
 
Zweckmäßige zusätzliche Vereinbarungen der Schiedsklausel: 
 die Anzahl der Schiedsrichter beträgt.......................... (einer oder drei); 
 es ist............................materielles Recht anzuwenden; (applicable law) 
 die im Schiedsverfahren zu verwendende Sprache ist...................................... 
 
 
Detaillierte Auskünfte: 
 
 
ICC Deutschland, Internationale Handelskammer 
Wilchelmstr. 43G, 10117 Berlin 
Tel.: 030 200 73 63-00 
Fax: 030 20073 65-69 
E-Mail: icc@icc-deutschland.de 
Internet: www.icc-deutschland.de 
 
 
Firmengründung durch Ausländer 
Ausländische Firmen können eine unselbstständige Niederlassung (Haftung bei Stammfirma) oder 
eine selbständige Gesellschaft (Tochterfirma) gründen. Als Gesellschaftsform können GmbH, AG, 
OHG oder KG griechischen Rechts gewählt werden. Sie unterscheiden sich in Vertretungs-, 
Haftungs- und Gründungsvorschriften. Die Einschaltung eines Rechtsanwaltes und/oder 
Steuerberaters ist ratsam, um die individuell günstigste Form zu wählen. 
 
Es besteht Registrierungspflicht bei der lokal zuständigen Präfektur (Nomos) bzw. dem 
Landesgericht (Protodikion) und bei der lokal zuständigen Handelskammer. Das Unternehmen 
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unterliegt allen griechischen Gesetzen. Dasselbe gilt für Beteiligungen von Ausländern an 
griechischen Unternehmen. 
 
Investitionen, Joint-Ventures 
Ausländische Investitionen in Form einer Firmengründung oder Beteiligung sind gemäß Gesetz Nr. 
2687/53 möglich, verfassungsmäßig garantiert und vor Zwangsversteigerung geschützt; im Falle 
der Inanspruchnahme staatlicher Subventionen besteht allerdings Genehmigungspflicht. Basierend 
auf Gesetz Nr. 3299/2004 sind je nach Standort und Unternehmenszweck Förderungen 
vorgesehen, wie z.B. Steuerbegünstigungen, Zins- und Barsubventionen. In Grenzgebieten 
(insbes. zur Türkei) können Einschränkungen für Investitionen aus Drittländern bestehen. Weitere 
Informationen erhalten Sie direkt bei der griechischen Investitionsagentur „Invest in Greece 
Agency“, im Internet unter http://www.investingreece.gov.gr. 
 
Lizenzvergabe/Franchising 
Es besteht Vertragsfreiheit. Für einen Transfer von Lizenz- und Know-how-Gebühren in Nicht-EU-
Länder ist eine Genehmigung der BANK OF GREECE erforderlich. Auf den entsprechenden 
Schutz des geistigen Eigentums (Patente, Marken) ist zu achten. 
 
Rechtsanwälte 
Auskunft erteilt die Deutsch-Griechische Industrie- und Handelskammer: 
http://griechenland.ahk.de. 
 
 
 
 
INFORMATIONEN FÜR GESCHÄFTSREISEN 
 
Sowohl während der Vorbereitungen für Ihre Reise als auch während Ihres Aufenthaltes im 
Ausland steht Ihnen die Deutsch-Griechische Industrie- und Handelskammer mit ihrem Service zur 
Verfügung. 
 
Deutsch-Griechische Industrie- und 
Handelskammer Athen 

Dorilaiou 10-12/IV 
115 21 ATHEN 
GRIECHENLAND 

 Tel.:+30 2 10 641 90 00 
 Fax: +30 2 10 644 51 75 
 E-Mail: ahkathen@mail.ahk-germany.de 
 Internet: http://griechenland.ahk.de 
 Geschäftszeiten: Montag - Freitag 08:00 - 15:00 

Uhr 
 
 
 
 

 

Deutsch-Griechische Industrie- und 
Handelskammer Geschäftsstelle 
Nordgriechenland 

Voulgari Str. 50/V 
54249 THESSALONIKI 
GRIECHENLAND 

 Tel.: 0030 2310 32 77 33 - 35 
 Fax: 0030 2310 32 77 37 
 E-Mail:ahkthess@mail.ahk-germany.de 
 Geschäftszeiten:Montag - Freitag 8:00 - 14:30 

Uhr 
  
 
 
 

Ein Service des AUSSENWIRTSCHAFTSZENTRUMS BAYERN   
in Zusammenarbeit mit AUSTRIAN TRADE der AUSSENWIRTSCHAFT ÖSTERREICH (AWO) 

 

http://www.investingreece.gov.gr/
http://griechenland.ahk.de/
mailto:ahkathen@mail.ahk-germany.de
http://griechenland.ahk.de/
mailto:ahkthess@mail.ahk-germany.de


 21

 
 
 
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Karaoli Dimitriou 3 

GR-106 75 Athen 
Tel.: +30 210 7285111 
Fax: +30 210 7251205 
athen@compulink.gr 
www.athen.diplo.de 
 

Schweizerische Botschaft Iassiou 2 
GR-115 21 Athen 
Tel.: +30 210 7230364 
Fax: +30 210 7249209 
E-Mail: vertretung@ath.reb.admin.ch 
 

Österreichische Botschaft "Avstriaki Presveia" 
Vasilissis Sofias Str. 4 
GR-106 74 Athen 
Tel.: +30 210 7257270 
Fax: +30 210 7257292 
E-Mail: athen-ob@bmaa.gv.at 
 
 

Botschaft Griechenland Jägerstrasse 54/55  
10117 Berlin 
Tel.: 030 – 20 62 60 
Fax: 030- 20 62 64 44 
info@griechische-botschaft.de 
www.griechische-botschaft.de 

 
Angenehmste Reisezeit, Kleidung 
März bis Mai, Mitte September bis Dezember. Von April bis November vorwiegend leichte Kleidung 
(Behördenbesuche mit Krawatte und Sakko). 
 
Einreisebestimmungen 
Griechenland ist „Schengen-Land“, es herrscht daher freier Personenverkehr und es gibt keinerlei 
Grenzkontrollen. Die Mitnahme eines Reisepasses (kann bis zu fünf Jahre abgelaufen sein) oder 
Personalausweises ist aber notwendig (Führerschein nicht ausreichend!). Internationales 
Impfzeugnis wird nur bei Einreisen aus akuten Seuchengebieten verlangt. Bei Aufenthalten über 
drei Monate ist eine polizeiliche Aufenthaltsgenehmigung (Vevaiosi engrafis) einzuholen. 
 
Zollvorschriften 
Waren für den persönlichen Gebrauch, die in einem EU Land inkl. Steuern gekauft wurden, 
können ohne Beschränkungen eingeführt werden. Gemäß EU-Vorschriften sind "Reisemitbringsel" 
aus Drittländern sowie Waren aus Duty-Free-Geschäften im Wert von EUR 300,- für Erwachsene 
(Flug- und Seereisende: EUR 430,-) und EUR 150,- für Jugendliche (bis 15 Jahren) nicht 
deklarationspflichtig. Daneben bestehen für Tabakwaren, Alkohol, Parfum, Kaffee, etc. die in der 
EU geltenden Höchstmengen. 
 
Ausfuhrvorschriften bei Ausreise 
Es besteht Ausfuhrverbot für archäologische Sammlungen, Bilder/Ikonen und andere Kulturgüter 
von historischem/kulturellen Wert, sollten diese vorher bei der für den Schutz von Kulturgütern 
zuständigen Stelle   n i c h t   angemeldet worden sein! 
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Devisenvorschriften 
Seit 15. Juni 2007 gilt in allen Mitgliedsstaaten die Verordnung der (EG) Nr. 1889/2005. Ab 
diesem Zeitpunkt sind alle Barmittel in Höhe von 10.000 Euro oder mehr bei der Ein- und 
Ausreise aus der Europäischen Union meldepflichtig. 
Allgemeine fachliche Fragen können Sie beim Informations- und Wissensmanagement Zoll 
stellen. 
Erreichbarkeit 
Montag bis Freitag von 08:00 bis 17:00 Uhr 
Auskunft für Privatpersonen 
Tel.: 0351/44834-510 
Fax: 0351/44834-590 
E-Mail: info.privat@zoll.de 
(Dateigröße einschließlich Anlagen max. bis 5 Megabyte möglich) 
Auskunft für Unternehmen 
Tel.: 0351/44834-520 
Fax: 0351/44834-590 
E-Mail: info.gewerblich@zoll.de 
(Dateigröße einschließlich Anlagen max. bis 5 Megabyte möglich) 
 
Anreisemöglichkeiten 
Grundsätzlich stehen dem Griechenlandbesucher Land-, See- und Luftweg zur Verfügung, aus 
Zeitgründen wird für den Geschäftsreisenden allerdings nur der Luftweg in Frage kommen. 
 
Flugzeug: 
 Aegean Airlines   www.aegeanairlines.gr 
 Germanwings  www.germanwings.com  
 Easyjet   www.easyjet.com  
 Lufthansa              www.lufthansa.com  
 Hapag Lloyd  www.tuifly.com 
 LTU   www.ltu.de  
 
Fähre: 
Die Möglichkeiten sind sehr vielfältig. Noch komplizierter ist das Errechnen der günstigsten Preise 
und der idealen Strecke. 
In jedem Fall ist eine Anreise über Italien empfehlenswert. Die wichtigsten Fährhäfen sind 
Venedig, Ancona, Bari und Brindisi. Von diesen Häfen kommt man üblicherweise nach 
Igoumenitsa, Korfu oder Patras. 
 
Kfz-Bestimmungen 
Deutscher Führer- und Zulassungsschein; "Grüne Karte" nicht zwingend, jedoch empfehlenswert. 
Touristen können Kraftfahrzeuge bis zu sechs Monate problemlos einführen. Da bei Einreise über 
Italien keine Zollabfertigung vorgenommen wird, ist als Nachweis für die Einreise die Schiffskarte 
aufzubewahren und ggf. den Zoll- und Polizeibehörden vorzulegen. 
 
Für Personen, die in Griechenland keiner Erwerbstätigkeit nachgehen, besteht die Möglichkeit, um 
eine Verlängerung von neun Monaten anzusuchen, wobei jedoch die Straßenverkehrssteuer für 
diese neun Monate zu bezahlen wäre. Personen, die sich zur Arbeitsaufnahme in Griechenland 
aufhalten, können eine Verlängerung um drei Monate beantragen. Nach neun bzw. 15 Monaten 
muss der PKW ausgeführt oder den griechischen Zollbehörden zur Aufbewahrung für sechs 
Monate überlassen werden. 
 
Beförderungsmittel (Flughafen - Stadtzentrum) 
2001 eröffnete der Athens International Airport in Spata, nordöstlich von Athen. Die Fahrzeit 
Zentrum-Flugplatz beträgt ca. 45 Minuten per Taxi, Fahrpreis ca. EUR 25,- bis 30,-; per Bus 50 
Minuten, Fahrpreis EUR 3,20; per Bahn/Metro 35 Min., Fahrpreis EUR 6.  
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Lokale Verkehrsmittel 
a) Taxis: In den meisten Städten mit Taxameter; Grundgebühr EUR 1,05 und Kilometergebühr 
EUR 0,60, Nachttarif (24.00 – 05.00 Uhr) EUR 1,05; Mindestgebühr EUR 2,80; Funktaxis sind 
etwas teurer; Gepäckszuschlag (über 10 kg) EUR 0,35/Stück; Flughafenzuschlag EUR 3,40; 
Griechische Taxis verkehren normalerweise als Sammeltaxis, die unterwegs Passagiere mit 
ähnlichem Fahrziel aufnehmen. Für den nicht ortskundigen Geschäftsreisenden ist es daher 
empfehlenswert, sein Taxi im Hotel zu bestellen oder ein Taxi für den ganzen Tag zu mieten. 
 
b) Mietwagen mit und ohne Chauffeur in allen größeren Städten erhältlich. Internationale 
Agenturpreise. 
 
Hotels 
 
In Athen, gehobene Klasse: 
In Athen, gehobene Klasse: 
- GRANDE BRETAGNE, Constitution Square, GR-105 63 Athen 

T +30 210 333 0000, F +30 210 322 8034, E info@grandebretagne.gr 
- HILTON ATHENS, 46 Vassilissis Sophias Ave., GR-115 28 Athen 

T +30 210 728 1000, F +30 210 728 1111/7281241, E sales.athens@hilton.com 
- KING GEORGE II PALACE, 3 Vas. Georgiou A´, Syntagma Square, GR-105 64 Athen 

T +30 210 322 2210, F +30 210 325 0504, Email: reservations@kinggeorge.gr 
- SAINT GEORGE LYCABETTUS, 2 Kleomenous, GR-106 75 Athen 
 T +30 210 729 0711 bis 19, F +30 210 729 0439, E info@sglycabettus.gr 
- DIVANI-CARAVEL, 2 Vass. Alexandrou, GR-161 21 Athen 
 T +30 210 720 7000, F +30 210 723 6683, E info@divanicaravel.gr 
- N.J.V. ATHENS PLAZA, 2 Vas. Georgiou A', Syntagma, GR-105 64 Athen 
 T +30 210 325 2400, F +30 210 323 5856, E info@njvathensplaza.gr 
- ATHENAEUM INTERCONTINENTAL, 89-93 Syngrou Avenue, GR-117 45 Athen 
 T +30 210 920 6000, F +30 210 920 6500, E athha.hotel@ihg.com, athens@ihg.com 
- SOFITEL, Athens International Airport Spata, GR-190 19 Athen 
 T +30 210 354 4000,  F +30 210 354 4444, E h3167@sofitel.com 
 
 
In Athen, mittlere Klasse: 
- PARK HOTEL, 10 Leoforos Alexandras 10, GR-104 33 Athen 
 T +30 210 889 4500, F +30 210 823 8420, E info@athensparkhotel.gr 
- OMONIA GRAND HOTEL, Peireos 2 – Pl. Omonia, GR-105 52 Athen 
 T +30 210 523 5230, F +30 210 523 4955, E reservations@classicalhotels.com 
- HERODION, 4 Rovertou Galli Str. 
 T +30 210 923 6832, E herodion@herodion.gr 
- TITANIA HOTEL, 52 Panepistimiou, GR-106 78 Athen 
 T +30 210 332 6000, F +30 210 330 0700, E titania@titania.gr 
- PHILIPPOS, 3 Mitseon Str. 
 T +30 210 922 3611, F +30 210 9223615, E philippos@herodion.gr 
  
In Thessaloniki, gehobene Klasse: 
- ELECTRA PALACE (Stadtzentrum), 9 Aristotelous Platz, GR-546 24 Thessaloniki 
 T +30 2310 29 4000, F +30 2310 29 4001, E reservationsskg@electrahotels.gr 
- MACEDONIA PALACE, 2 Meg. Alexandrou Avenue, GR-546 40 Thessaloniki 
 T +30 2310 89 7197, F +30 2310 89 7211, E mkp@classicalhotels.com 
- MEDITERRANEAN PALACE, 3 Salaminos, GR-546 26 Thessaloniki 
 T +30 2310 55 2554, F +30 2310 55 2622, E info@mediterranean-palace.gr 
- HYATT REGENCY, 13. km Thessaloniki-Peireas (Macedonian Airport), GR-570 01 Thessaloniki 

T +30 2310 40 1234, F +30 2310 40 1100, E hotel@hyatt.gr 
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Lokale Reisebüros 
Tower Travel Manessis Travels  
10, Monis Petraki 4, Filellinon 
GR-115 21 Athen GR-105 57 Athen 
T +30 210 722 6362 T +30 210 321 1777 
F +30 210 722 0220 F +30 210 321 1527 
E tower@ath.forthnet.gr E info@manessistravel.gr  
  W http://www.manessisvip.com 
 
Travel Plan Amphitrion S.A. 
3, Chr. Lada 7, Syngrou Str. 
GR-105 61 Athen GR-117 43 Athen 
T +30 210 333 3300 T +30 210 900 6000 
F +30 210 333 3581  F +30 210 924 9835 
E info@travelplan.gr  E online-info@amphitrion.gr   
W http://www.travelplan.gr W http://www.amphitrionholidays.gr 
 
Geschäftszeiten 
Firmenbüros - sehr unterschiedlich 
Kernarbeitszeit: 8.00-16.00 Uhr (bzw. 9.00-17.00 Uhr) 
 
Behörden: (Winter-Arbeitszeiten d.h. 16. Oktober – 15. Mai) 7.30-15.00 Uhr oder 8.00-15.30 Uhr 
und Sommerzeiten (16. Mai - 15. Oktober): 7.00-14.30 Uhr oder 7.30-15.00, Parteienverkehr meist 
nur vormittags. 
 
Banken: Schalterstunden: Mo-Do: 8.00-14.30 Uhr, Fr: 8.00-14.00 Uhr 
Deutsche Geldkarten können verwendet werden. Behebungslimit ist in den meisten Fällen EUR 
1.500,-. 
 
Geschäfte sind berechtigt, Mo-Fr bis 21.00 Uhr, Samstag bis 20.00 Uhr geöffnet zu halten 
(Öffnung am Morgen: ab 05.00 Uhr zugelassen). Dieser Rahmen wird in der Regel allerdings nur 
von Großkaufhäusern und Supermarktketten (bzgl. Schließungszeiten) ausgeschöpft. Boutiquen 
etc. halten sich in der Regel an die alten Öffnungszeiten (s. Aufstellung). Generell sind die 
Öffnungszeiten von Wochentag, Jahreszeit und Region abhängig. 
 
Winter: Boutiquen: Mo, Mi u. Sa: 9.00-14.30 Uhr 
 Di, Do, Fr: 9.00-20.30 Uhr  
 Supermärkte: Mo-Fr.: 8.00-21.00 Uhr 
  Sa: 8.00-20.00 Uhr 
 Großkaufhäuser:  Mo-Fr.: 9.00-22.00 Uhr 
 Sa: 9.00-20.00 Uhr 
 
Sommer: Boutiquen: Mo, Mi u. Sa: 9.00-14.30 Uhr 
 Di, Do u. Fr: 9.00-20.30 Uhr 
 Supermärkte: Mo-Fr.: 8.00-21.00 Uhr 
  Sa: 8.00-21.00 Uhr 
 Großkaufhäuser:  Mo-Fr.: 9.00-22.00 Uhr 
  Sa.  9.00-20.00 Uhr 
 
Dolmetscherdienst 
Grundsätzlich können Englischkenntnisse bei den griechischen Geschäftspartnern vorausgesetzt 
werden; im Bedarfsfall ist die Deutsch-Griechische Industrie- und Handelskammer Athen gerne bei 
der Vermittlung behilflich. 
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Zeitverschiebung  
OEZ, d.h. MEZ bzw. MESZ plus eine Stunde (12 Uhr Berlin = 13 Uhr Athen). 
 
Feiertage 2010/2011 (siehe auch „Bürozeiten“):   
Maria Himmelfahrt: So, 15.8.2010; Nationalfeiertag: Do, 28.10.2010; Weihnachtfeiertage: Sa, So, 
25. u. 26.12.2010; Neujahrstag: Sa, 1.1.2011; Heilige Drei Könige: Do, 6.1.2011; Rosenmontag: 
Mo, 10.3.2011; Nationalfeiertag: Fr, 25.3.2011; Orthodoxer Karfreitag: Fr, 22.4.2011; 
Ostersonntag: So, 24.4.2011; Ostermontag: Mo, 25.4.2011; Tag der Arbeit: 1.5.2011; Orthodoxe 
Pfingsten: Mo, 13.6.2011. 
 
Unter www.auwi-bayern.de finden Sie bei den Arbeithilfen → Feiertage die aktuellen und 
regionalen Feiertage des Landes. 
 
Notrufe in Athen 
Rettung - 166 
Polizeinotruf - 100  (ohne Vorwahl innerhalb von GR) 
Touristenpolizei - 171 
ELPA  – 10400 
Euro-Notruf - 112 
 
 
REISETIPPS 
 
Do´s und Don´ts 
 Politische Diskussionen werden in einer für den Mitteleuropäer erstaunlichen Heftigkeit 

geführt, gewisse Themen sind heikel und mit entsprechender Vorsicht zu behandeln: Dazu 
gehören sämtliche Griechenland und die Türkei betreffenden Themen, der Staatsname der 
Ehemaligen Jugoslawischen Republik Mazedonien (FYROM) und das Zypernproblem. 
Solche Themen können nur mit höchstem Feingefühl behandelt werden - Griechen fühlen 
sich schnell von Resteuropa verlassen und unverstanden. Kritische Äußerungen über das 
Gastland sollten dem griechischen Gastgeber vorbehalten bleiben. 

 
 Anreden enthalten üblicherweise keine akademischen Titel, allenfalls 

Berufsbezeichnungen. Ausnahmen sind dabei Minister und Hochschulprofessoren.  
 
 Einladungen durch Griechen sind ernst gemeint und sollten angenommen werden. Der 

zwischenmenschliche Kontakt im Sinne persönlicher Beziehungen ist von essentieller 
Bedeutung, sowohl im Privat- als auch Geschäftsleben. Die Griechen lieben es 
auszugehen, daher werden Abendeinladungen im Sommer meist in Restaurants oder 
Tavernen gegeben; Hauseinladungen sind seltener und wenn, dann finden sie eher im 
Winter statt. Die übliche Zeit für Mittagseinladungen ist 14.00 Uhr, für Abendessen ab 21.00 
Uhr, im Sommer noch später. Das Geschäftsfrühstück ist unüblich, Geschäftsabendessen 
können auch mit Ehegatten/Begleitung erfolgen. Der Gastgeber ist beleidigt, wenn der 
ausländische Besucher zahlen möchte. Bei Gegeneinladungen wird allerdings dieselbe 
großzügige Behandlung wie durch den Gastgeber in Griechenland erwartet!  

 
 Von Ausländern wird Pünktlichkeit erwartet. Bei Abendeinladungen ist ein 

Toleranzspielraum von 15 Minuten akzeptiert, der bei Cocktails noch um das Doppelte 
überschritten werden kann. Auf Höflichkeit wird größter Wert gelegt. 

 
 Trunkenheit wird als anstößig empfunden, in allen Situationen sollte der ausländische Gast 

die Haltung bewahren. 
 
 Griechenland ist während der Sommermonate, insbesondere im August, geschäftlich 

lahmgelegt. Geschäftsbesuche zu diesem Zeitpunkt sollten vermieden werden. Die 
Bekleidung ist während der heißen Monate auch bei Geschäftsbesuchen leger.  
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 Eine Unhöflichkeit ist die Störung der Nachmittagsruhe in privaten Haushalten, die speziell 

in den Sommermonaten strikt eingehalten wird (ca. 15.00 bis 18.00 Uhr). Abends sind 
Anrufe bis 23.00 Uhr möglich. 

 
 Verhandlungen werden durch kurze Höflichkeitsformeln eingeleitet (Erkundigung nach 

Wohlbefinden, Familie etc.), wobei keine umfangreichen Statements, sondern nur eine 
kurze positive Antwort erwartet wird. Die Verhandlungsführung ist wortreich, bei 
entscheidenden Projekten sind Besprechungen bis spät in die Nacht möglich.  

 
 
Trinkgelder ca. 10 % für Taxis, Kellner, usw. 
 
Post-, Telefongebühren 
Brief/Karte Europa: ab EUR 0,72 priority, ab 0,67 non priority  
Brief/Karte Inland:  ab EUR 0,58 priority, ab 0,53 non priority 
Einschreibgebühr: EUR 2,43 Inland;  EUR 3,22 Ausland 
Expressgebühr: EUR 2,08 Inland,  EUR 2,92 Ausland 
 
Öffentliche Telefone: Öffentliche Telefone sind fast ausschließlich Wertkartentelefone, daher eine 
Telefonwertkarte zu empfehlen, wenn kein Handy vorhanden ist. Wertkarten sind bei vielen Kiosks 
zu Preisen ab EUR 5,- erhältlich. 
 
Postlaufzeit von und nach Deutschland ca. vier Arbeitstage (priority) – ca. sieben Arbeitstage 
(non priority) 
 
TV-System 
PAL B/G. 
 
Stromspannung, Stecker, etc. 
220 V Wechselstrom, 50 Hz (einfache und Schukostecker) 
 
 
Reiseapotheke nicht vergessen! 
 
Durchschnittliche Aufenthaltskosten/Tag Hotel plus Essen ca. EUR 300,- täglich je nach Hotel. 
 
ERGÄNZENDE AUSKÜNFTE 
Zu Griechenland sind im Außenwirtschaftsportal Bayern www.auwi-bayern.de → Rubrik „Länder“ 
abrufbar.  
 

http://www.auwi-bayern.de/

